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Ergebnisbericht 

Ergebnisbericht zum Verfahren zur 
Akkreditierung des FH-Masterstudiengangs 
„Quantum Engineering“, Stgkz 0915, der  
FH Technikum Wien, durchgeführt in Wien  

1 Antragsgegenstand 

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) führte ein 
Akkreditierungsverfahren zu oben genanntem Antrag gemäß § 23 Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idF BGBl I Nr. 50/2024, iVm § 8 
Fachhochschulgesetz (FHG), BGBl. Nr. 340/1993 idF BGBl I Nr. 50/2024 sowie § 17 
Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) durch. Gemäß § 21 HS-QSG 
veröffentlicht die AQ Austria folgenden Ergebnisbericht: 
 

2 Verfahrensablauf 

Das Akkreditierungsverfahren umfasste folgende Verfahrensschritte:  
 

Verfahrensschritt Zeitpunkt 

Antrag  

Version vom 
13.12.2023, 

eingelangt am 
21.12.2023 

Mitteilung an Antragstellerin: Prüfung des Antrags durch die 
Geschäftsstelle 04.04.2024 

Überarbeiteter Antrag eingelangt am 

Version vom 
09.04.2024, 

eingelangt am 
09.04.2024 

Mitteilung an Antragstellerin: Abschluss der Antragsprüfung  12.04.2024 
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Bestellung der Gutachter*innen und Beschluss über Vorgangsweise des 
Verfahrens 

28.02.2024 
08.04.2024 

Information an Antragstellerin über Gutachter*innen 08.04.2024 

Virtuelles Vorbereitungsgespräch mit Gutachter*innen 05.06.2024 

Nachreichungen vor dem Vor-Ort-Besuch eingelangt am 28.02.2024 
01.07.2024 

Vorbereitungstreffen mit Gutachter*innen 04.07.2024 

Vor-Ort-Besuch 05.07.2024 

Nachreichungen nach dem Vor-Ort-Besuch eingelangt am 12.07.2024 

Vorlage des Gutachtens 30.08.2024 

Übermittlung des Gutachtens an Antragstellerin zur Stellungnahme 02.09.2024 

Übermittlung der Kostenaufstellung an Antragstellerin zur Stellungnahme 02.09.2024 

Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten eingelangt am 

Version vom 
02.09.2024, 

eingelangt am 
03.09.2024 

Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten an Gutachter*innen  05.09.2024 

Stellungnahme der Antragstellerin zur Kostenaufstellung eingelangt am - 
 

3 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat mit Beschluss vom 18.09.2024 entschieden, dem Antrag der FH 
Technikum Wien vom 13.12.2023, eingelangt am 21.12.2023, auf Akkreditierung des FH-
Masterstudiengangs „Quantum Engineering“, Stgkz 0915, gemäß §§ 23, 25 Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idF BGBl I Nr. 50/2024, iVm § 8 
Fachhochschulgesetz (FHG), BGBl I Nr. 340/1993 idF BGBl I Nr. 50/2024, iVm § 9 
Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) iVm § 56 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG), BGBl Nr. 51/1991 idF BGBl I Nr. 88/2023 stattzugeben.  
 
Die Akkreditierung erfolgt gemäß § 23 Abs. 8a HS-QSG unter folgenden Auflagen:  
 

1. Die FH Technikum Wien hat gemäß § 17 Abs. 2 Z 5 FH-AkkVO 2021 binnen 24 
Monaten ab Zustellung des Bescheids nachzuweisen, dass eine ausreichende Anzahl 
von Projekten innerhalb der drei vorgesehenen Spezialisierungen (Quantum 
Algorithms, Quantum Communication, Quantum Hardware & Coherent Systems) in 
enger Zusammenarbeit mit akademischen Partner*innen oder führenden 
Unternehmen realisiert wird. Dies muss eine ausreichende Anzahl von Projekten für 
Masterarbeiten einschließen, um die zentralen im Studiengang zu erwerbenden 
Kompetenzen in angewandter Forschung und Entwicklung einzusetzen. Hierfür 
müssen in allen drei Spezialisierungen die entsprechenden Ressourcen an der FH 
Technikum Wien oder bei den akademischen oder industriellen Partner*innen 
nachgewiesen werden.  

 
2. Die FH Technikum Wien hat gemäß § 17 Abs. 6 FH-AkkVO 2021 binnen 24 Monaten 

ab Zustellung des Bescheids nachzuweisen, dass für alle Kohorten ausreichende 
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Laborflächen mit adäquatem Equipment eingerichtet wurden oder dass 
entsprechende Laborflächen durch Kooperationen mit anderen Hochschulen genutzt 
werden können. 

 
3. Die FH Technikum Wien hat gemäß § 17 Abs. 7 FH-AkkVO 2021 binnen 24 Monaten 

ab Zustellung des Bescheids nachzuweisen, dass entsprechend der Anzahl der 
Studierenden ausreichende Möglichkeiten vorhanden sind, die Projektarbeiten im 
dritten Semester in Unternehmen zu absolvieren. Hierbei ist ein besonderer Fokus 
auf die experimentellen Projektarbeiten der Spezialisierung „Quantum Hardware & 
Coherent Systems“ zu legen.  

 

Das Board der AQ Austria schloss sich den Bewertungen der Gutachter*innen vollumfänglich 
an. Es erfolgte eine formale Ergänzung der seitens der Gutachter*innen vorgeschlagenen 
Auflagen gemäß den Vorgaben der FH-AkkVO 2021. 
 
Die Entscheidung wurde am 26.09.2024 von der*vom zuständigen Bundesminister*in 
genehmigt. Der Bescheid wurde mit Datum vom 01.10.2024 zugestellt. 
 

4 Anlagen 

• Gutachten vom 30.08.2024 
• Stellungnahme vom 03.09.2024  

 



Gutachten zum Verfahren zur Akkreditierung 
des FH-Masterstudiengangs „Quantum 
Engineering“ der Fachhochschule Technikum 
Wien, durchgeführt in Wien

gemäß § 7 der Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) 

Wien, 30.08.2024 
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Die Gutachter halten diese Erkenntnisse sowie die Segmentierung der Qualifikationsprofile für 
nachvollziehbar und erkennen sie in den Spezialisierungen des Studiengangs wieder. 

Um den quantitativen Bedarf abzuschätzen, hat die FHTW eine Berufsfeldanalyse anhand von 
Stellenanzeigen durchgeführt. Dabei wurden im Zeitraum von Mai 2022 bis Mai 2023 insgesamt 
162 Stellen gefunden, bei denen Quantenmechanik/-physik als Schlüsselkompetenz identifiziert 
wurden. In den nachgereichten Unterlagen wurde klargestellt, dass etwa 50 dieser Stellen 
anwendungsorientierten Organisationen und Unternehmen zugeordnet werden können. Im 
Vergleich zu den geplanten 35 Studienplätzen an der FHTW sowie den bestehenden Kapazitäten 
der klassischen Physik-Masterstudiengänge und des geplanten Studiengangs „Quantum 
Technologies“ an der TU Wien, ist aus gutachterlicher Sicht diese Zahl noch relativ gering. 

Trotz des aktuell noch niedrigen Bedarfs an Absolvent*innen begrüßen die Gutachter die 
Einführung des Studiengangs „Quantum Engineering“, denn sie sehen den Bedarf am 
internationalen Arbeitsmarkt an gut ausgebildeten Quanten-Ingenieur*innen, insbesondere in 
den Bereichen der Quanten-Kommunikation und der Software- sowie Algorithmen-Entwicklung 
für Quantencomputer bereits jetzt als gegeben. Mit dieser Initiative folgt die FHTW dem 
internationalen Trend, auf Quantentechnologien fokussierte Studiengänge einzuführen. 

Der Trend ergibt sich aus der zwar risikobehafteten aber vertretbaren Annahme, dass in den 
kommenden Jahren Quantencomputer verfügbar sein werden, die Rechenprobleme lösen 
können werden, die für klassische Computer nicht bewältigbar sind. Es ist davon auszugehen, 
dass in diesem Fall ein rasantes Wachstum dieses Markts einsetzt, dass durch Arbeitskräfte 
gespeist werden muss, deren Ausbildung schon heute beginnen muss. Sollte dieses Wachstum 
allerdings nicht oder mit einer deutlichen Verzögerung eintreten, ist trotzdem davon 
auszugehen, dass die Absolvent*innen sehr gute Chancen am Arbeitsmarkt haben werden, 
denn die im Studiengang vermittelten Qualifikationen, insbesondere in der Softwareentwicklung 
und Optik, sind auch in anderen Branchen nachgefragt. Die Gutachter erwarten zudem, dass 
durch die Einbindung von Unternehmensvertretern in die Lehre in Zukunft auch eine 
dynamische Anpassung der Inhalte auf gegebenenfalls eintretende Qualifikationsprofil-
Änderungen seitens der Unternehmen gewährleistet ist. 

Die Gutachter weisen darauf hin, dass insbesondere im Großraum Wien im Moment noch relativ 
wenige potenzielle Arbeitgeber für Quanten-Ingenieur*innen vorhanden sind. Es ist davon 
auszugehen, dass Studierende einer Fachhochschule sich direkte Verbindungen zu zukünftigen 
Arbeitgebern erwarten und beispielsweise die Masterarbeit in einem Unternehmen absolvieren 
wollen. Inwiefern diese Erwartungshaltung erfüllt werden kann, hängt von der Spezialisierung 
ab. So gibt es mit dem  durchaus Arbeitgeber, die einige Studierende 
aus der Spezialisierung „Quantum Communication” aufnehmen können. Studierende, die die 
Spezialisierung „Quantum Algorithms” wählen, werden ihre Projekte auch remote bei den vielen 
weltweit in diesem Bereich agierenden Unternehmen erledigen können. Studierende der 
Spezialisierung „Quantum Coherent Systems” werden hingegen in vielen Fällen entweder Wien 
verlassen oder auf eine Unternehmenskollaboration verzichten müssen. Daher wäre es 
wünschenswert, wenn insbesondere für diejenigen Studierenden, die sich für Letzteres 
entscheiden, ausreichend Laborkapazitäten in Wien aufgebaut werden und Möglichkeiten 
geschaffen werden, das dritte und vierte Semester am Unternehmensstandort zu absolvieren. 
Darauf wird unter § 17 Abs. 6: Infrastruktur und § 17 Abs. 7: Kooperationen noch weiter 
eingegangen. 

Die Gutachter befinden das Kriterium nach § 17 Abs. 2 Z 2 für erfüllt. 
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die Ausgestaltung und Anpassung von Lern- und Lehrmethoden (insbesondere durch Moodle-
Kurse) erleichtern. 

e. Der Studiengang sieht drei Spezialisierungen vor: 

1. Quantum Algorithms, 

2. Quantum Communication, 

3. Quantum Hardware & Coherent Systems, 

die alle eine Verbindung von Lehre mit angewandter Forschung und Entwicklung ermöglichen. 
Die Gutachter sehen in den vorgeschlagenen drei Spezialisierungen ein ausgewogenes 
Lehrangebot, um den komplexen Herausforderungen im Kontext von Quantentechnologien zu 
begegnen. Während die Spezialisierungen „Quantum Algorithms“ und „Quantum 
Communication“ darauf abzielen, Quantenalgorithmen bzw. Quantenkommunikationssysteme 
zu entwerfen, zu analysieren und zu optimieren, befasst sich die Spezialisierung „Quantum 
Hardware & Coherent Systems“ damit, Quantum-Hardware-Komponenten und kohärente 
Systeme zu entwerfen, zu bauen und zu testen. Im Hinblick auf die angestrebte Breite im 
Studiengang „Quantum Engineering“ wird die Spezialisierung „Quantum Hardware & Coherent 
Systems“ aus gutachterlicher Sicht als wichtig erachtet. Allerdings erscheint den Gutachtern die 
Ausarbeitung dieser Spezialisierung im Vergleich zu den anderen weniger klar formuliert. 

Die Benennung konkreter Projekte für mögliche Masterarbeiten als Verbindung der Lerninhalte 
zu angewandter Forschung und Entwicklung blieb sowohl im Antrag als auch beim Vor-Ort-
Besuch aus gutachterlicher Sicht eher vage. Es wurde erläutert, dass die FHTW dafür ein 
strukturiertes Verfahren habe. Gerade im Hinblick auf die experimentellen Herausforderungen, 
insbesondere in der Spezialisierung „Quantum Hardware & Coherent Systems“ sehen die 
Gutachter hier Bedarf zu Nachbesserungen. 

f. Die FHTW setzt Lehr-/Lernformen in einer Verschränkung von Online- und Präsenzphasen um 
und folgt demnach dem Blended-Learning-Prinzip mithilfe der Lernplattform Moodle. Der 
Studiengang „Quantum Engineering“ schließt in der Neuentwicklung und Umsetzung stark an 
die bisherigen Erfahrungen mit Blended-Learning als studierbares, flexibles Lehr- und 
Lernformat an. 

Beim Vor-Ort-Besuch wurde auch das Qualitätsmanagementsystem der FHTW zur Evaluierung 
der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden detailliert besprochen sowie die damit 
zusammenhängenden Feedbackschleifen. Die Gutachter sehen die Aktivitäten der FHTW in 
dieser Richtung generell positiv. Ein Drittel aller Lehrveranstaltungen wird evaluiert, die 
Ergebnisse werden kommuniziert und zu Weiterentwicklungen verwendet. In einem jährlichen 
Evaluierungsmeeting sind auch Studierende eingebunden. Darüber hinaus geben 
Jahrgangssprecher*innen Feedback an die Studiengangsleitung. 

Dieser Verfahrensablauf wurde von den anwesenden Studierenden, zu denen auch ein 
Jahrgangsvertreter gehört hat, generell bestätigt. Allerdings konnte der Jahrgangsvertreter 
nicht bestätigen, dass die Evaluierungsergebnisse ihm vorgestellt oder 
Verbesserungsmaßnahmen und Wünsche schriftlich in einem fortlaufenden Protokoll 
festgehalten wurden. Aus gutachterlicher Sicht sollte zusätzlich darauf geachtet werden, dass 
in jedem Studiengang jährlich ein ähnlicher Prozentsatz von evaluierten Lehrveranstaltungen 
eingehalten wird, um ein Bewusstsein für die Existenz der Evaluierungen bei den Studierenden 
zu schaffen.  
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insbesondere auf die Labore der Fakultät Computer Science & Applied Mathematics zu. Dies 
eröffnet insbesondere die Möglichkeit der Nutzung von High-Performance Computing 
Ressourcen (Game Development Lab), sowie von Übungsräumen/Laboren für experimentelle 
Projekte. Darüber hinaus verfügt die Fakultät über großzügige Bereiche für das studentische 
Selbst-Studium sowie eine Bibliothek mit 18 Arbeitsplätzen. Für Lehrveranstaltungen stehen 
ausreichende Seminarräume und Hörsäle zur Verfügung. Der Raumbedarf wird insbesondere 
im Erstantrag klar durchgerechnet. Im Falle der Akkreditierung von insgesamt 4 neuen Master- 
und Bachelostudiengängen (Klimabewusste Gebäudetechnik, Wasserstofftechnik, Nachhaltige 
Umwelt- und Bioprozesstechnik, Quantum Engineering), entsteht ein Bedarf von insgesamt 150 
extra Studienplätzen. Durch die geplanten Umbaumaßnahmen am Hauptstandort, welche im 
Antrag im Detail beschrieben wird, wird selbst in diesem Fall eine Raumauslastung von maximal 
76 % erreicht. Positiv hervorzuheben ist aus Sicht der Gutachter auch die Existenz der „Projekt 
Kitchen“, ein offener Laborraum der Student*innen dabei hilft kreative Projektideen selbst 
umzusetzen. Auch die in der Vergangenheit erfolgreiche Realisierung von „DoTanks“ liefert hier 
positive Rahmenbedingung. 

Im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs wurden Computer-, Seminar-, Laborräume (neben einem 
Raum an der Fakultät Computer Science & Applied Mathematics auch ein zur Verfügung 
stehender Raum mit optischen Komponenten an der Fakultät Life Science Engineering), sowie 
studentische Arbeitsbereiche, besichtigt. Das Platzangebot wird hier von den Gutachtern als 
temporär angebracht befunden, allerdings besteht bereits eine hohe Auslastung auch durch 
andere Studiengänge. 

Die technische Ausstattung ist insbesondere im Bereich High-Performance Computing gut für 
den Studiengang (Quantum Programming Lab) geeignet. Spezifisch ist hier hervorzuheben, 
dass die Simulation von Quanten-Algorithmen auf kleineren Skalen gut mit den CPU/GPU 
Ressourcen (Game Development Lab) durchzuführen sind. Allerdings merken die Gutachter an, 
dass für rechenintensivere Kalkulationen, welche zum Beispiel für Master-Arbeiten 
typischerweise erforderlich sind, auch ein Remote-Zugang to High-Performance-Computing 
(HPC) Clustern wünschenswert wäre, was zur unten beschriebenen Empfehlung führt. 

Weiterhin liegt gemäß dem Antrag ein experimenteller Fokus auf optischer Laborarbeit. Hierzu 
sind entsprechende Ressourcen in temporären Laborflächen vorhanden (optischer Tisch, 
optische Elemente, Verschränkte-Photonen Quelle, etc.), um die Projekte des Quantum 
Information/Communication Labs mit der entsprechenden Zahl an Student*innen vorerst zu 
realisieren. Darüber hinaus wurden entsprechende Ausbaupläne für die Beurteiler glaubwürdig 
dargelegt, welche für eine zukünftige erfolgreiche Ausführung der experimentellen Projektarbeit 
nach Ansicht der Gutachter auch erforderlich sind. Anschaffungspläne für zukünftige 
experimentelle Ausrüstung sind in der Nachreichung klar definiert und dem Studiengang 
angepasst. Insbesondere erachten die Gutachter den Plan zur Anschaffung des folgenden 
Equipments als angebracht:  

• Superconducting Quantum Interference Device 
• Single Photon Source 
• Messelektronik und optische Element für Single Photon Sources 
• Zusätzlicher optischer Tisch mit aktiver Vibrationsisolierung + Filtervorhang-Einheit 

Aus den Gesprächen mit Student*innen ist eine sehr positive Erfahrung mit dem Zugang zu on- 
und offline Ressourcen hervorzuheben. 

Insgesamt sind aus Sicht der Gutachter*innen die Ausstattung mit Räumen qualitativ, und für 
den Beginn des Studiengangs auch quantitativ, adäquat. Quantitativ ist allerdings zu 
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Äquivalenzlisten der angebotenen Lehrveranstaltungen. Aus gutachterlicher Sicht ist eine 
Erweiterung des Kooperationsnetzwerks insbesondere auf Standorte an denen viele Quanten-
Unternehmen angesiedelt sind wünschenswert, denn die Verbindung zu Unternehmen ist ein 
wesentliches Merkmal dieses Studiengangs, ihre Anzahl im Großraum Wien ist aber noch relativ 
gering. In diesem Zusammenhang steht auch die unten formulierte Auflage. 

Die Gutachter begrüßen die bereits existierenden Kooperationen der FHTW mit Unternehmen in 
Österreich. In den Gesprächen vor Ort wurde zugesagt, dass ausgewählte Unternehmen 
Lehrende zur Verfügung stellen und daran interessiert sind, Studierende für Projekt- und 
Masterarbeiten aufzunehmen. Dies wurde auch von der FHTW in ihrem Antrag und den 
folgenden Nachreichungen betont. 

Es gibt auch weitere Formen der Internationalisierung an der FHTW, so ist es zum Beispiel auch 
möglich, online von Wien aus an internationalen Bildungsprogrammen teilzunehmen oder nur 
für kurze Projekte ins Ausland zu gehen. Es wird angestrebt, die Anerkennung von außerhalb 
der FHTW erbrachten Leistungen während des Studiums möglichst einfach zu halten. 

Laut ihres Antrages fördert die FHTW auch die Mobilität ihres Personals, welches ebenfalls in 
ihrer Internationalisierungsstrategie 2021 näher beschrieben wird. Mitarbeiter*innen werden 
vom International Office in ihren internationalen Absichten unterstützt, im Rahmen des 
beantragten Studienganges soll die Mobilität vor allem zu den zugeordneten 
Kooperationspartnern stattfinden. 

Die Gutachter*innen befinden das Kriterium § 17 Abs. 7 als mit Einschränkungen erfüllt. 

Auflage: Die Gutachter empfehlen dem Board der AQ Austria, folgende Auflage auszusprechen: 

Die antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, dass 
Studierende ausreichende Möglichkeiten haben, im Sinne der Anzahl und thematischen Breite, 
die Projektarbeiten im dritten Semester in Unternehmen zu absolvieren. Hierbei ist ein 
besonderer Fokus auf die experimentellen Projektarbeiten der Spezialisierung 
„Quantum Hardware & Coherent Systems“ zu legen. Solange im Großraum Wien kein 
ausreichendes Angebot vorhanden ist, kann dies einerseits durch Partnerschaften mit an den 
Unternehmensstandorten angesiedelten Hochschulen, die durch entsprechende 
Äquivalenzlisten der Lehrveranstaltungen zu belegen sind, erfolgen oder andererseits durch die 
Schaffung der Möglichkeit das dritte Semester vollständig oder Großteiles remote bzw. online 
zu absolvieren. 

3 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 
 

(2) Studiengang und Studiengangsmanagement 

Das vorgelegte Konzept des Studiengangs ist überzeugend und entspricht dem Bedarf der 
Branche. Der Studiengang berücksichtigt umfassend die wissenschaftlichen, berufspraktischen 
und didaktischen Anforderungen des Fachgebiets und baut auf einem breiten Erfahrungsschatz 
durch die Beteiligung von Unternehmensvertreterinnen sowie Wissenschaftlerinnen der 
Universität Wien und der TU Wien auf. Der Studiengang legt einen Fokus auf 
Quantenkommunikation und optische Quantentechnologien auf die sich auch die im Großraum 
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Wien tätigen Unternehmen konzentrieren. Durch drei angebotene Spezialisierungen - Quantum 
Algorithms, Quantum Communication und Quantum Hardware & Coherent Systems - wird ein 
ausgewogenes und breites Lehrangebot geschaffen. Trotz der insgesamt überzeugenden 
Struktur sehen die Gutachter jedoch Verbesserungspotenzial bei der konkreten Umsetzung der 
Spezialisierung „Quantum Hardware & Coherent Systems“ sowie der Durchführung von 
Masterprojekten in einer ausreichenden Anzahl, insbesondere in Bezug auf die experimentellen 
Herausforderungen. 

Das ECTS System wird korrekt angewendet und gewährleistet eine angemessene 
Arbeitsbelastung. Das Diploma Supplement liegt in Deutsch und Englisch vor und erfüllt alle 
notwendigen Anforderungen. 

Die Zugangsvoraussetzungen sowie das Aufnahmeverfahren sind klar definiert und transparent 
geregelt. 

(3) Angewandte Forschung und Entwicklung 

Die Planung von zukünftigen Aktivitäten der Forschung & Entwicklung (F&E) und insbesondere 
die Einbettung in aktuelle F&E an der FHTW sind detailliert geplant, und entsprechen den 
wissenschaftlichen Standards im Bereich der Quantentechnologie. Insbesondere die frühe 
Ausrichtung der FHTW in Richtung Quantentechnologie, sowie die direkte Zusammenarbeit mit 
der Technischen Universität Wien und der Universität Wien sind aufgrund des frühen Stadiums 
der Quantentechnologie als positiv zu erwähnen. 

Es wird von den Gutachtern festgestellt, dass für den Lehrbetrieb auch sehr 
forschungsorientierte Wissenschaftler*innen in die Lehre eingebunden sind. Generell ist eine 
starke Verzahnung von F&E und Lehre erkennbar. Als positiv wird hier insbesondere ein starker 
Fokus auf Personal-Weiterbildung hervorgehoben. 

(4) Personal 

Für den Studiengang stehen ausreichend qualifizierte Lehrende und Forschende zur Verfügung, 
wobei das Personal kontinuierlich erweitert werden soll. Es gibt ein klares Konzept für das 
Wachstum bis 2028, unterstützt durch Drittmittel und Kooperationen mit Unternehmen und 
akademischen Partnern. Forschung und Lehre sind eng verzahnt, was eine kontinuierliche 
Weiterbildung des Personals gewährleistet. Die Studiengangsleitung wird durch eine neu 
berufene, wissenschaftlich qualifizierte Person übernommen. 

(5) Finanzierung 

Die Finanzierung des Studiengangs ist, wie beschrieben, gewährleistet. Es wird somit 
festgestellt, dass der Studienbetrieb mit den bereitgestellten Mitteln ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann. 

(6) Infrastruktur 

Sowohl die Raum-, als auch die Sachausstattung wird für den Beginn des Studiengangs als 
qualitativ und quantitativ adäquat betrachtet. Für den längerfristigen Betrieb sind größere 
permanente Laborflächen, die Anschaffung von neuem Labor-Equipment, sowie Kollaborationen 
mit externen Labor-Experimenten geplant. Diese Planung ist qualitativ und quantitativ adäquat, 
es wird allerdings eine erweiterte Kollaboration mit High-Performance-Compute (HPC) Zentren 
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empfohlen um Student*innen einen Zugang zu HPC-Ressourcen zu gewährleisten. Generell wird 
per Auflage empfohlen die Realisierung der Expansionspläne, sowie die Finalisierung von 
Verfügungsberechtigungen mit externen Partnern entsprechend nachzuweisen. 

(7) Kooperationen 

Es existieren eine große Anzahl an Kooperationen sowohl mit akademischen Partnern (z.B. 
Technische Universität Wien, Universität Wien), als auch mit dem Privatsektor (Firmen und 
Quanten-Start-Ups), im In- und Ausland. Spezifisch für den Masterstudiengang eröffnen die 
Kollaborationen den Studierenden Möglichkeiten für externe Projektarbeiten, und führen zu 
frühen Networking-Möglichkeiten. Darüber hinaus profitieren ebenso Lehrende des 
Studiengangs von einer möglichen Mobilität zu den Kooperationspartnern. Unternehmen stellen 
externe Lehrende zur Verfügung und erklären die Bereitschaft Studierende für Projekt- und 
Masterarbeiten aufzunehmen. Mobilität wird generell gefördert. Wünschenswert wäre allerdings 
eine Erweiterung des Kooperationsnetzwerks insbesondere auf mehr Standorte mit Quanten-
Unternehmen außerhalb des Großraums Wien. 

Die Gutachter empfehlen dem Board der AQ Austria eine Akkreditierung des FH-
Masterstudiengangs „Quantum Engineering“ der Fachhochschule Technikum Wien, in Wien, mit 
folgenden Auflagen: 

Die genannten Fristen für die Erfüllung der jeweiligen Auflage sind eine Empfehlung der 
Gutachter an das Board der AQ Austria. 

1. Die antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, 
dass eine ausreichende Anzahl von Projekten innerhalb der drei vorgesehenen 
Spezialisierungen (Quantum Algorithms, Quantum Communication, Quantum Hardware 
& Coherent Systems) in enger Zusammenarbeit mit akademischen Partner*innen oder 
führenden Unternehmen realisiert werden können. Dies muss eine ausreichende Anzahl 
von klar zu benennenden Projekten für Masterarbeiten einschließen, um die zentralen 
im Studiengang zu erwerbenden Kompetenzen in angewandter Forschung und 
Entwicklung einzusetzen. Hierbei muss klar beschrieben sein, dass für die Projekte in 
allen drei Spezialisierungen die entsprechenden Ressourcen an der FHTW oder bei den 
akademischen oder industriellen Partner*innen ausreichend vorhanden sind. (§ 17 Abs. 
2 Z 5) 

 
2. Die antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, 

dass eine dauerhafte Laborfläche eingerichtet wurde, oder dass entsprechende 
Laborflächen durch Kooperationen mit der TU Wien oder der Universität Wien genutzt 
werden können. Die Anschaffung des in der Nachreichung (und oben) benannten 
Equipments wird innerhalb von bis zu zwei Jahren nachgewiesen. (§ 17 Abs. 6) 

 
3. Die antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, 

dass Studierende ausreichende Möglichkeiten haben, im Sinne der Anzahl und 
thematischen Breite, die Projektarbeiten im dritten Semester in Unternehmen zu 
absolvieren. Hierbei ist ein besonderer Fokus auf die experimentellen Projektarbeiten 
der Spezialisierung „Quantum Hardware & Coherent Systems“ zu legen. Solange im 
Großraum Wien kein ausreichendes Angebot vorhanden ist, kann dies einerseits durch 
Partnerschaften mit an den Unternehmensstandorten angesiedelten Hochschulen, die 
durch entsprechende Äquivalenzlisten der Lehrveranstaltungen zu belegen sind, 
erfolgen oder andererseits durch die Schaffung der Möglichkeit das dritte Semester 
vollständig oder Großteils remote bzw. online zu absolvieren. (§ 17 Abs. 7) 
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4 Eingesehene Dokumente 
• Antrag auf Akkreditierung des FH-Masterstudiengangs „Quantum Engineering“, der 

Fachhochschule Technikum Wien, durchgeführt in Wien, vom 21.12.2023 in der Version 
vom 09.04.2024 

• Nachreichungen vom 01.07.2024 und 12.07.2024 
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An 

Board der Agentur für Qualitätssicherung und  

Akkreditierung Austria 

Franz-Klein-Gasse 5 

1190 Wien 

Österreich 

 

 

Höchstädtplatz 6 

1200 Wien 
 

Bearbeiter: Dr. Kurt Sohm 

T: +43 664 6192526 

E: kurt.sohm@technikum-wien.at 
 

I: www.technikum-wien.at 

ZVR 074476426 

DVR 0928381 
 

 

 

 

per E-Mail 

 

 

 

Wien, 2.9.2024 

 

 

Antrag auf Akkreditierung des FH-Masterstudienganges Quantum Engineering (A0915): 

Stellungnahme FH Technikum Wien zum Gutachten 

 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Board der AQ Austria! 

 

Die FH Technikum Wien bedankt sich für die Übermittlung des Gutachtens über den Antrag auf 

Akkreditierung des Studienganges Quantum Engineering als FH-Masterstudiengang sowie die 

abschließende Empfehlung der Gutachter, den neuen FH-Masterstudiengang mit drei Auflagen zu 

akkreditieren. 

Die Empfehlungen und insbesondere die Auflagen stellten zusätzliche Anreize dar, den Studiengang im 

Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses qualitätsvoll einzurichten und weiterzuentwickeln.  

Wir dürfen noch darauf hinweisen, dass die geplante Anzahl der Studienplätze 20 beträgt und nicht 30 

(vgl. Gutachten, S. 3) bzw. 35 (vgl. Gutachten, S. 6, 2. Absatz). 

Wir bedanken uns abschließend auch bei den Gutachtern und der Geschäftsstelle der AQ Austria für die 

effektive und kompetente Durchführung des Akkreditierungsverfahrens. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

   

Dr. Barbara Czak-Pobeheim  Mag. Florian Eckkrammer, Ba  FH-Prof. Dr. Sylvia Geyer 

Geschäftsführerin  Geschäftsführer   Rektorin FH 
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